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557 Bst. c faut. E/tucAateaag pràa/er h/h- «ad BergrcAaAe

Seit 1.1.1973 gilt folgende Neuregelung, die jedoch erst mit der Revision 1973

in den WAO berücksichtigt werden konnte:

Private Skischuhe dürfen eingeschätzt und nach VR entschädigt werden, ungeachtet
ob der Wehrmann Ordonnanzschuhe mit Profilgummisohlen gefasst hat oder nicht.

Bergschuhe mit Profilgummisohlen, die als Kletterschuhe verwendet werden, dürfen
nur eingeschätzt und nach VR entschädigt werden, sofern der Wehrmann noch
keine Ordonnanz-Berg- / Skischuhe 70 gefasst hat. Der Entschädigungsanspruch be-

schränkt sich aber ausdrücklich auf Truppenkurse mit Gebirgsausbildung der For-
mationen des Geb AK 3 (Au / Lw / Lst), des A Law D sowie auf Gebirgskurse und
Zentralkurse für Gebirgsausbildung. Für die übrigen Truppenkurse kann der Aus-

bildungschef bei Vorliegen besonderer Ausbildungsverhältnisse Ausnahmebewilli-

gungen erteilen.
Es haben im übrigen nur die im eigentlichen Gebirgseinsatz stehenden Wehrmänner
für die effektiv geleisteten Ausbildungstage im Gebirge (ohne Mobilmachung, Ur-
laub, Demobilmachung usw.) Anspruch auf Entschädigung.
Die Bestimmungen, wonach die Verwendung von privaten Skiern mit Entschädi-
gungsanspruch erlaubt werden kann, sind aufgehoben.

Tabelle 3 Verze/cAa/r r/er Troppe»««rer&/i»//e

Im Flinblick auf die Gesamtrevision der WAO wurde auf einen Neudruck des

Verzeichnisses der Truppenunterkünfte verzichtet. Die Revision 1974 des VR ent-
hält indessen einen Nachtrag zum Verzeichnis der Gemeinden und Privaten, mit
denen das Oberkriegskommissariat Vereinbarungen für Truppenunterkünfte abge-
schlössen hat. In diesem neu erscheinenden Nachtrag sind sämtliche Änderungen
seit dem Erscheinen des letzten Nachtrages per 1. Januar 1972 berücksichtigt.

Wenn diese Ausführungen dazu beitragen können, dass sich die Rechnungsführer mit den wich-
tigsten auf 1.1.1974 in Kraft tretenden Neuerungen der WAO schneller zurechtfinden, so haben
sie ihren Zweck erfüllt.
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o Rechnungswesen 0 Feldpost

0 Sold © Ausrüstung, Material, Putzerdienst

0 Verpflegung © Reglemente, Bürobedürfnisse, topographische Karten

o Unterkunft © Schäden

© Reisen und Transporte © Vorschriften, Verfügungen

© Sanitätsdienst © Preislisten

o Armeetiere © Verschiedenes

© Motorfahrzeuge, Betriebsstoff
Die Ret/aAAo«
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